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RS OGH 1997/7/15 1Ob156/97s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1997

Norm

ABGB §143

Rechtssatz

Notwendig ist der Aufenthalt eines betagten Elternteils in einem Seniorenheim nur dann nicht, wenn dieser Elternteil in

der Lage wäre, völlig auf sich allein gestellt in einer anderen Unterkunft zu wohnen; dabei ist aber zu beachten, daß

das unterhaltsp6ichtige Kind dem Elternteil Naturalunterhalt dadurch, daß es ihn anstelle der Heimunterbringung in

seinen Haushalt aufnimmt, nicht aufdrängen darf.
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